
Satzung der Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen zur Erhebung von Gebühren und 

Nutzungsentgelten für Einrichtungen der Gemeinde und weisungsfreie Angelegenheiten 

 

 

Aufgrund des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung vom 9. März 2018 und der §§ 9-16 des 

Sächsischen Kommunalabgabengesetzes vom 9. März 2018 beschließt der Rat am 02.12.2025 

folgende Satzung. 

 

§ 1 Gegenstand 

 

Gegenstand der Satzung sind die Gebühren und Nutzungsentgelte für die Nutzung aller 

Einrichtungen der Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen sowie Gebühren und Entgelte für 

die Inanspruchnahme von weisungsfreien Angelegenheiten der Gemeinde Schönau-Berzdorf.  

 

§ 2 Grundlage der Gebühren/Nutzungsentgelte 

 

Die Gebühren und Nutzungsentgelte wurden auf der Grundlage von Kalkulationen erstellt. Die 

Kalkulationsblätter sind Bestandteil der Satzung (soweit bereits vorhanden). 

 

§ 3 Gebühren/Nutzungsentgelte 

Gemeinnützige Vereine der Gemeinde Schönau-Berzdorf sind vom Nutzungsentgelt 

ausgenommen. (Richtline Vereinsförderung) 

 

a) Vereinshaus Schönau-Berzdorf 

- 25,00 €/Stunde 

- 150,00 €/Tag für Privatveranstaltungen (von 11 Uhr bis Folgetag 10 Uhr) 

- 50,00 €/T für Trauerzeremonie 

- Zzgl. Kaution 70€, Nachreinigung 150€ 

 

b) Hutberg 

- 150 €/Tag (von 11 Uhr bis Folgetag 10 Uhr) 

- 280 €/Wochenende (Freitag 12Uhr bis Montag 10 Uhr) 

- Zzgl. Kaution 100€, Nachreinigung 250€ 

 

c) Sachsenhütte 

- 150 €/Tag (von 14 Uhr bis Folgetag 10Uhr) 

- 280 €/Wochenende (Freitag 12Uhr Bis Montag 10Uhr) 

- Zzgl. Kaution 70€, Nachreinigung 200€ 

 

d) Turnhalle Schönau-Berzdorf 

 25,00 € / Stunde 

 

e) Gebühren Parkplatz Berzdorfer See 

 

- Tagesticket 12h      8,00 € 

- Kulturtarif bis 4h      5,00 € 

- Kurzzeitticket ab 15 Minuten bis 2 Stunden   3,00 € 

 

f) Nutzung Gemeindefläche für Marktwesen 

 ambulanter Stand/Je Tag 

 bis 5 m    10,00 € 



 ab 5 m     15,00 € 

 

§ 4 Allgemeine Vorschriften 

 

Abrechnung der Gebühren und Nutzungsentgelte 

 

Die Abrechnung erfolgt auf einem von der Stadtverwaltung Bernstadt erstellten Bescheid 

nach der Nutzung innerhalb von 2 Wochen nach Bescheid Zugang mittels Überweisung.  

 

§ 5 Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt zum 01.02.2026 in Kraft. 

Gleichzeitig treten die Gebührenregelungen in folgenden Satzungen außer Kraft: 

- Satzung über die Benutzung des Vereinshauses der Gemeinde Schönau-Berzdorf vom 

22.05.2001 

- Hutbergsatzung vom 20.09.2001 

- Benutzungsgebührensatzung der Gemeinde Schönau-Berzdorf vom 19.08.2009 

- Gebührenordnung zur Erhebung von Parkgebühren im Bereich Berzdorfer See der 

Gemeinde Schönau-Berzdorf vom 20.06.2007 

 

Beschlossen in der Ratssitzung am 02.12.2025 

 

 

ausgefertigt am…………………….     Rönisch 

         Bürgermeister 

 


